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DMSB - Ausschreibung Automobil-Slalom 2018 
 
Grundlage von DMSB-Slalom-Veranstaltungen sind in der jeweiligen gültigen Fassung das Internationale Sportgesetz 
der FIA einschließlich der Anhänge, das DMSB-Slalom-Reglement mit den technischen Bestimmungen, das DMSB-
Veranstaltungsreglement, die DMSB-Lizenzbestimmungen, die allgemeinen und besonderen DMSB-
Prädikatsbestimmungen, die DMSB-Umweltrichtlinien, die Dopingbestimmungen der WADA/NADA, die DMSB und 
FIA-Anti-Doping-Bestimmungen sowie die Sportlichen und Technischen Serienbestimmungen (falls zutreffend). 
Soweit durch die Veranstaltungs-Ausschreibung keine anderweitige Regelung getroffen ist, gelten die Bestimmungen 
der o.a. Reglements. 
Das Zutreffende ist angekreuzt bzw. ausgefüllt. 

 

Art. 1 Veranstaltung 

Titel der Veranstaltung: 48. ADAC/SCCS Automobilslalom Solitude 

Datum: 01.07.2018 

Strecke/Ort ADAC Verkehrsübungsanlage Solitude, 71229 Leonberg 

 

Art. 2 Status der Veranstaltung 

 National A 
 
 

Art. 3 Veranstalter/Veranstaltergemeinschaft 

Sports Car Club of Stuttgart e.V. im ADAC  
Veranstalter bei Veranstaltergemeinschaft geschäftsführender Club 
Thomas Kammerer 

Vertreter des Veranstalters/ der Veranstaltergemeinschaft 

Am Felsengarten 28 74394 Hessigheim 
Strasse PLZ, Wohnort 

0049 152 27208812  
Telefon Fax (nur für Nennungen) 

tkammererlubu@t-online.de www.sports-car-club-stuttgart.de 
E-Mail Homepage 

 
Rennleitungsbüro eingerichtet 

in: VÜA Solitude, 71229 Leonberg von: 7:00 bis: 19:30 

Telefon: 0049 152 27208812 Fax:  

Offizieller Aushang (Ort): Im Bereich des Rennleitungbüros 

 

Zugelassene Fahrzeuge (gemäß DMSB-Bestimmungen) 

 Gruppe G    Gruppe F    Gruppe H 
 
 

 

Art.  4 Vorläufiger Zeitplan  

Dokumentenprüfung am 01.07.2018 von 7:15 bis 15:00 Uhr 

Technische Abnahme am 01.07.2018 von 7:30 bis 15:15 Uhr  
 
Technische Abnahme und Papierabnahme: Die Uhrzeit wird mit der Nennungsbestätigung bekannt gegeben. 
Die geplante Startzeit der Trainings und Wertungsläufe der Klassen wird mit der Nennungsbestätigung bekannt gegeben. 
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Zeitplan und Klasseneinteilung (gem. DMSB-Bestimmungen)  

Gruppe G 

Klasse 7 Klasse 6 Klasse 5 Klasse 4 Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1 

LG 7 LG 6 LG 5 LG 4 LG 3 LG 2 LG 1 

 

Gruppe F 

Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 Klasse 11 

bis 1400 ccm bis 1600 ccm bis 2000 ccm über 2000 ccm 

 
 

Gruppe H 

Klasse 12 Klasse 13 Klasse 14 Klasse 15 

bis 1300 ccm bis 1600 ccm bis 2000 ccm über 2000 ccm 

 
 grober Zeitplan; ein detaillierter Zeitplan wird mit der Nennungsbestätigung bekanntgegeben: 

 

Grober Zeitplan 

Gruppe G Gruppe F Gruppe H Gruppe GE Gruppe …. 

Ab 9:00 Uhr          11:30 Uhr 14:30 Uhr ………..Uhr ………..Uhr 

 

Siegerehrung/Preisverleihung (Ort/Zeit): 
Klassenweise nach Ablauf der Protestfrist im Bereich der 
Verpflegung 

 

Art. 5 Strecke und Aufgabenstellung 

Alle Wettbewerbe werden auf der Slalom-Strecke ADAC VÜA Solitude ausgetragen. 

Die Streckenlänge beträgt je Wertungslauf ca. 2100 Meter. 

Es werden  2  Wertungsläufe gefahren. 

Bei der Aufgabenstellung handelt es sich gemäß DMSB-Slalom-Reglement um einen: 

  DMSB-Slalom (Abstand der Wertungsaufgaben mind. 12 Meter und max. 100 Meter;  

Torbreite mind. 2,50 Meter und max. 3.50 Meter) 

 
Eine Streckenskizze ist im Bereich   der Abnahme /   des Startplatzes ausgehängt. 

 
 

 

Art. 6 Nenn- und Teilnahmeberechtigung 

vorläufiger Nennschluss:  um 24:00 Uhr 

Nennschluss: 21.06.2018 um 24:00 Uhr vorliegend!!!!! 

 
 Die Zahl der Teilnehmer ist auf 90 begrenzt.    

 
Alle Fahrer müssen mind. im Besitz der Nationalen Lizenz Stufe C/C Plus sein. 
 
Fahrer der Jahrgänge 2001-2002 mit einer gültigen Nationalen Lizenz Stufe C/C Plus bzw. DMSB-Startzulassung 
(DSZ) sind in den DMSB Fahrzeuggruppen    zugelassen  
 
Jugendliche der Jahrgänge 2001-2002, die mind. im Besitz der Nationalen Lizenz Stufe B sind, sind grundsätzlich 
startberechtigt. 



 

  
 
DMSB-Reg.-Nr.: 86/18 

genehmigt am: 03.05.2018 

Va-Nummer: RV016055 
 
DMSB-Ausschreibung Slalom 2018 - © DMSB  Seite 3 von 4 
Stand: 01/2018 

 

Art. 7 Nenngeld 

EURO 50,-- ohne Veranstalterwerbung 

 
Veranstalterwerbung  

 
Kontoverbindung des Veranstalters 

Stuttgarter Volksbank AG Sports Car Club of Stuttgart e.V. im ADAC 
Kreditinstitut Kontoinhaber 

DE72600901000240649001 VOBADESS 

IBAN BIC 

Nenngeld Start Nr. _____, 48. ADAC/SCCS Automobilslalom Solitude 

Verwendungszweck 

 
 

 Die Nennbestätigungen werden an folgendem Datum versendet:  23.06.2018 
 
Der Nennbestätigung liegen folgende Unterlagen bei:  
- Zeitplan, Veranstalterinformationen, Starterliste 
- ggfs. weitere Unterlagen: Anfahrtsbeschreibung, Einfahrtsberechtigung 

-  

Art. 8 Wettbewerbe, die während der Veranstaltung zur Durchführung kommen 

DMSB-Slalom-Meisterschaft 2018 Reg. Süd, DMSB Slalom Team Meisterschaft 2018 Reg. Süd,  

Baden-Württembergische und Württembergische ADAC Meisterschaft im Automobil-Slalomsport 2018  

ADAC Slalom-Pokal Südwest 2018  

 

Art. 9 Parc-Fermé 

Der Parc-Fermé befindet sich sich an einem extra ausgewiesenen Ort. (Siehe Streckenplan) 
Alle Fahrzeuge müssen im Parc-Fermé abgestellt werden. 
Alle Fahrzeuge dürfen vor Ablauf der Protestfrist gemäß ISG nicht entfernt werden. Sie müssen für 
Nachuntersuchungen zur Verfügung stehen. 

 

Art. 10 Preise 

Ehrenpreise: Max. 40 % der Gestarteten/Klasse, Gruppensieger bei mehr als 5 Startern/Gruppe 

Sonderpreise: 
Beste Dame/Gruppe bei mehr als 2 Starterinnen/Gruppe, Sachpreise für Platz 1-3 im 
Gesamtklassement 

 

Art. 11 Sportwarte 

Rennleiter: Thomas Kammerer, Hessigheim Liz.-Nr. SPA 1062179 

Stellvertretender Rennleiter: Horst-Dieter Grosse, Grafenau Liz.-Nr. SPA 1058309 

Zeitnahme: Christoph Ostheimer, Ostfildern Liz.-Nr. SPA 1104192 

Sportkommissare: Heinrich  Eckstein, Nack Liz.-Nr. SPA 1053853 

 Benjamin Schmidt  SPA 1133529 

 Bernd Bohnenberger Liz.-Nr. SPA 1066329 

Techn. Kommissare: Hermann  Braun, Völkersweiler Liz.-Nr. SPA 1071984 

 Werner Decker, Esslingen Liz.-Nr. SPA 1060255 

 Steffen Schmidt  SPA 1126309 

Umweltbeauftragter: Thomas Kammerer, Hessigheim   

 
Die Sachrichter haben eigenverantwortlich zu beurteilen, ob der jeweilige Fahrer einen Fehler während des Trainings 
und den Wertungsläufen begangen hat. 
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Art. 12 Weitere Bestimmungen (ggfs. auf separatem Blatt aufführen und hier angeben „siehe Anlage“) 

Ausschlussfrist bei Klassenzusammenlegung: 29. Juni 2018, 24.00 Uhr; 

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Sportkommissare vor Ort, können sich im Trainings- und in den  

Wertungsläufen 2 Fahrzeuge auf der Strecke befinden. Ein Nichtanhalten an der Stoppstelle vor der  

Parcourausfahrt nach der Zieldurchfahrt des 2. Wertungslaufes führt zum Wertungsausschluss!! 

Die Siegerehrung ist Bestandteil der Veranstaltung, Preise werden nicht nachgesandt.  

Der Parc Ferme wird nach Durchführung der Siegerehrung der jeweiligen Startgruppe aufgelöst. 

Die Startnummern sind gut sichtbar links und rechts auf den Türen/Seiten anzubringen. 
 

 

Art. 13 Protest und Berufung 

Bei Protesten und Berufung gelten das Internationale Sportgesetz der FIA, das Veranstaltungsreglement des DMSB, 
die Rechts- und Verfahrensordnung des DMSB sowie bei Berufungen zur FIA die Rechts- und Verfahrensordnung der 
FIA. 
 
Protestkaution - zahlbar am den DMSB:  
Status National A  300,00 € 
 
Berufungskaution - zahlbar an den DMSB: 
Status National A  1.000,00 € 
 
(Protest- und Berufungskautionen sind mehrwertsteuerfrei) 
 

Der Veranstalter erklärt, dass die Veranstaltung nach den Bestimmungen des ISG, des DMSB und dieser Ausschreibung 
durchgeführt wird. 
Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass alle vom Veranstalter eingesetzten Helfer und Beteiligte, die keiner Lizenzierung 
unterliegen und im Rahmen der sportlichen Organisation mit Aufgaben betraut werden, je nach Veranstaltungsstatus verpflichtet 
werden die Bestimmungen der FIA und des DMSB anzuerkennen und einzuhalten. 


